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eingenommen . Der Erlös aus der Gondelmiete , der Eisbahn , der
Radfahrbahn und dem in dieſem Jahre neu erſtellten Netzballſpiel —
platz belief ſich zuſammen auf 6686 Mk. 30 Pf . — 1897 ſtellten
ſich die Summen für die gleichen Einnahmepoſten auf 47320 Mk .
79 Pf . bezw . auf 6133 Mk . 53 Pf . und 185 Mk. 80 Pf . als
Erlös aus der neu errichteten Camera obscura . —

00 aber
auf 56667 Mk . 18 Pf . bezw . 5092 Mk . 80 Pf . in dieſem
milden Winter der Erlös aus der Eisbahn wegfiel) .

Im Jahre 1894 hatte eine Erweiterung des Stadtgartens nach
Veſten und Süden ſtattgefunden . Im Zuſammenhang mit derſelben
1590 die bisherige hölzerne Verbindungsbrücke zwiſchen dem Stadt⸗

garten und dem Tiergarten , welche bei
11 Benutzung keine ge —

nügende Sicherheit mehr bot , durch eine Brücke aus Cementſtampf —
beton erſetzt . Die weſtliche und ſüdliche Seite des
wurden mit einer eiſernen Einfriedigung verſehen , in welcher 3 Dreh —
türen angebracht wurden , die das Verlaſſen des Gartens , nicht aber
den Eintritt in denſelben geſtatten .

Ortspolizeiliche und ſonſtige polizeiliche Vorſchriften .
Im Laufe der letzten Jahrzehnte des 19 . Jahrhunderts wurde

eine große Zahl ſolcher Verordnungen erlaſſen , von denen nur die

wichtigeren hier augeführt werden ſollen . Sie betreffen : Das poli —
zeiliche Meldeweſen , die Überwachung des Fremdenverkehrs , die An —
und Abmeldung zur Kranken - und Invalidenverſicherung , die nächt⸗
liche Wee die weltliche Feier der Sonn - und Feſttage .

Die Kehrichtabfuhr , die Grubenentleerung , die Schlachthof⸗,
Viehhof - und Viehmarktordnung , den Schutz der Brunnen und der

ſtädtiſchen Waſſerleitung , die Gasleitungen , die Friedhofordnungen,
die Bundee die Aufſicht auf Hunde .

Die Kaminfegerordnung , die Feuerlöſchordnung , die Feueralarm⸗
anlage, die Feuerſicherheit in Warenhäuſern , die Verwahrung und
den Trausport von feuergefährlichen Flüſſigkeiten .

Die ſtädtiſche Bauordnung , die einheitliche Nummerierung der
Häuſer , die Gehwegordnung .

Die Straßen - und Fahrpolizeiordnung , den Verkehr mit Fahr⸗
rädern und Motorfahrzeugen auf öffentlichen Wegen und Plätzen ,
den Schutz des Schloßgartens und des Schloßplatzes , ſowie der öffent —



lichen Anlagen , die elektriſche Straßenbahn , die Bahnordnung und

den Betrieb der Lokal - und Nebeneiſenbahnen , die Hafenpolizei für

den Rheinhafen .
Die Wochenmarktordnung , die Meßordnung , die Sonntagsruhe ,

die Droſchkenordnung , die Dienſtmannsordnung , die Rechtsverhält⸗

niſſe der Dienſtboten , die Verbrauchsſteuerordnung .

Geſundheitspflege . “ )

Am 23 . September 1875 brachte in einer Sitzung des Stadt —

rats unter Vorſitz des Oberbürgermeiſters Lauter dieſer die Ge —

ſundheitsverhältniſſe hieſiger Stadt zur Sprache , nachdem

er Veranlaſſung genommen hatte , hierüber mit einer Autorität im

Sanitätsweſen zu verhandeln , und teilte mit , daß die geſundheitlichen

Verhältniſſe unſerer Stadt , welche ſtets ſehr günſtige geweſen ſeien,

ſo daß Karlsruhe immer zu den geſundeſten Städten des Landes

gehörte , wenn nicht die geſundeſte war , ſichin letzterer Zeit noch

weſentlich gebeſſert hätten . Bekannt ſei, daß Epidemien hier noch

nie hätten Platz greifen können . Die Ruhr habe im Jahre 1852

hier einige Bedeutung erlangt , indem 63 Perſonen , allerdings meiſt

Kinder , derſelben zum Opfer gefallen waren , dieſelbe ſei ſpäter aber

nicht mehr aufgetreten ; die Cholera , obgleich ſie ganz in der Nähe

einen Herd gehabt ( Wörth , Speyer , Mannheim ) , habe Karlsruhe

trotz deſſen Verkehrs mit dieſen Orten doch ſtets verſchont ; der

Typhus komme nur als Haustyphus hier vor und zwar trotz des

erhöhten Militärſtandes in ſtets abnehmender Weiſe , ſo daß heute

nach Verhältnis der Einwohnerzahl nur / der Zahl der Typhus⸗

fälle der 50er Jahre zu verzeichnen iſt , nämlich im Jahre 1873 nur 20

Fälle , das iſt ½ auf tauſend der Einwohnerzahl ; in den meiſten

Fällen konnte die Veranlaſſung dazu aus den ungünſtigen ſanität⸗

lichen Verhältniſſen des betr . Hauſes amtlich nachgewieſen werden .

Ein weiteres günſtiges Zeichen der Geſundheit unſerer Stadt zeige

ſich in der ſtets wachſenden Überſchreitung der Geburtsziffer über die

Sterbeziffer ; dieſe Überſchreitung habe ſich ſeit dem Jahre 1852 , wo

ſie als Null angenommen werden könne bis auf 3 im Jahre 1870

geſteigert . Selbſtverſtändlich ſei, daß die Sterbeziffer im Verhältnis

) Vgl . oben Seite 341 ff.
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